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Aktuelle Satzung (§ 2 – Vereinszweck und Gemeinnützigkeit) Vorschlag für Änderung (§ 2) 

(1) Zweck des Vereins ist die Förderung des Sports, der Jugendhilfe und 
des öffentlichen Gesundheitswesens. Diese Zwecke werden verwirklicht 
durch: 
 
1. die entsprechende Organisation eines geordneten Sport-, Spiel-,  

Übungs- und Kursbetriebes, 
2. Durchführung von Sport und sportlichen bzw. außersportlichen 

Veranstaltungen für Mitglieder und Nichtmitglieder. 
3. die Aus-/Weiterbildung und Einsatz von sachgemäß ausgebildeten 

Übungsleitern, Trainern und Helfern, 
4. die Beteiligung an Kooperationen, Sport- und Spielgemeinschaften. 
5. Talentsichtung und Talentförderung insbesondere im Jugendbereich, 
6. Entwicklung der Motorik, den Abbau von Aggressionen durch 

sportliche Betätigung und die sinnvolle Betätigung mit anderen 
zusammen, um dadurch Rücksichtnahme und Teamfähigkeit zu 
erlernen. 

 

(1) Zweck des Vereins ist die Förderung des Sports, der Jugendhilfe und 
des öffentlichen Gesundheitswesens. Diese Zwecke werden verwirklicht 
durch: 
 
7. die entsprechende Organisation eines geordneten Sport-, Spiel-,  

Übungs- und Kursbetriebes, 
8. Durchführung von Sport und sportlichen bzw. außersportlichen 

Veranstaltungen für Mitglieder und Nichtmitglieder. 
9. die Aus-/Weiterbildung und Einsatz von sachgemäß ausgebildeten 

Übungsleitern, Trainern und Helfern, 
10. die Beteiligung an Kooperationen, Sport- und Spielgemeinschaften. 
11. Talentsichtung und Talentförderung insbesondere im Jugendbereich, 
12. Entwicklung der Motorik, den Abbau von Aggressionen durch 

sportliche Betätigung und die sinnvolle Betätigung mit anderen 
zusammen, um dadurch Rücksichtnahme und Teamfähigkeit zu 
erlernen. 

 (2) Der Verein fördert die Inklusion behinderter und nichtbehinderter 
Menschen und die Integration von Menschen mit Zuwanderungs-
hintergrund. Er verfolgt die Gleichstellung der Geschlechter. 
 
(3) Der Verein bekennt sich zu den Grundsätzen eines umfassenden 
Kinder- und Jugendschutzes. Er tritt für die körperliche und seelische 
Unversehrtheit und Selbstbestimmung der anvertrauten Kinder und 
Jugendlichen ein. Der Verein pflegt eine Aufmerksamkeitskultur und führt 
regelmäßig Präventionsmaßnahmen zum Schutz von Kindern und 
Jugendlichen vor interpersoneller Gewalt im Sport durch. 
 

(2) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Ziele 
im Sinne des Abschnittes „steuerbegünstigte Zwecke“ der 
Abgabenordnung. Er ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie 
eigenwirtschaftliche Zwecke.  
 

(4) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Ziele 
im Sinne des Abschnittes „steuerbegünstigte Zwecke“ der 
Abgabenordnung. Er ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie 
eigenwirtschaftliche Zwecke.  
 



 

(3) Die Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke 
verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus 
Mitteln des Vereins. Keine Person darf durch Ausgaben, die dem Zweck 
des Vereins fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen 
begünstigt werden. Ausscheidende Mitglieder haben gegen den Verein 
keine Ansprüche auf Zahlung des Wertes eines Anteils am 
Vereinsvermögen. 
 
(4) Der Verein ist parteipolitisch und religiös neutral. 
 

(5) Die Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke 
verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus 
Mitteln des Vereins. Keine Person darf durch Ausgaben, die dem Zweck 
des Vereins fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen 
begünstigt werden. Ausscheidende Mitglieder haben gegen den Verein 
keine Ansprüche auf Zahlung des Wertes eines Anteils am 
Vereinsvermögen. 
 
(6) Der Verein ist parteipolitisch und religiös neutral. 
 

 


